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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.2006

Norm

AngG §23 Abs1

Rechtssatz

Ein unregelmäßig gewährter Jahresbonus, der in 12-tel Anteilen monatlich ausbezahlt wird und im letzten Dienstjahr

auf Berechnungsbasis des vorletzten Jahres tatsächlich gewährt wurde, ist in die Bemessungsgrundlage der

Abfertigung einzubeziehen; nicht jedoch der zwar im letzten Jahr verdiente, aber in diesem Jahr weder berechnete

noch ausbezahlte Bonus.

Entscheidungstexte
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